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1638 Juli 13 . , Zug A

SCHREIBEN VON [STADT- UND AMTSRAT] BEAT II . ZURLAUBEN[AN DEN
ABT VON RHEINAU, EBERHARD III . VON BERNHAUSEN]

"Diewyl Jch von mynem sonders geherten Junckher Schwägern Hans Caspar

von Waldtkhirch [von Rheinau ] Schrifftlich Verst endiget , wasmassen er

mit H . Schulthess und Rhäth Zuo Rhynauw [ einer Herrschaft der Abtei ] ,

umb undt von wegen angemuoteter Versächung der wacht , wider den Jnhalt

gwiisser , mit synem geliebten Jr Vätern [ Philipp Jakob von Waldkirch]

säligen bedingter ordentlichen Satzbrieffen [ wodurch letzterer 1599

ins Bürgerrecht von Rheinau aufgenommen wurde ] * , Jn ein besondere
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Streïtigkheit gerathen . Und die sach so wytt komen sye , das syn gâgen-

theil sich nit geschochen die uffrichtung besagter brieffen (welche

mit wylundt dem hochwurdigen herren , H . Geroldo [I . Zurlauben ] Abbte

[von Rheinau] , mynem hochehrendisten H . vettern seliger gedechtnuss,

Zuosambt damaligem Schulthess und Räth der Statt Rhynauw A° 1599 uff-

recht Zuegangen undt beschächen ) starkh Zuo Widerreden , und glychsam

wäre es bim Trunkh unbedächtig und hinderrugs gemacht worden , öffent¬

lich Zuo tadlen . Dannenhero er , wofern derglychen reden soit glaubt

werden , ein cassation sollicher Vertragsbrieff en Zuo ersorgen hätte.

Mit angehenkhter fründtSchwägerlicher Pitt , Jme hierinnen mit er-

spriesslichem Rath sonderlich aber mit einer Schrifftlichen , an Uewer

G. , synen hochehrenden gnädigen hem gelangenden Jntercession müg-

lichst Zuo Verhelf fen . Wan dan Jch Zwahr by mier selbsten befunden,

das eins theils myn verstand , Jmme Zurathen , nit gnuogsam , andertheils

myn geringes Zuethun und furpitt by Jr G. verfengkhlich syn möchte,

hab Jch doch so woll , Wegen Schuldiger defension und rettung , hocher-

melt Jr G. mynes allerehrendischten H . vettern Säligen réputation und

ansächens , als auch Zuo bezügung besonderer . . . affection : nit under-

lassen Können : Uewer Gnaden , mit disserm hiemit Zuo bemüechen , gantz

dienstflyssig Pittende diss gschefft . . . Zu einer solchen güetlichen

composition [zu bringen ] , Wodurch ermelter Junkher Hans Caspar by

brieff und Siglen wye bishero auch fürbass , geschirmbt undt gehandtha-

bet , Zuvorderst vor hochgedachtem verstorbnen H . Prelaten , und anderen

Erenlüthen guoter Warn undt Lümbden conserviert , Jnsonderheit aber Al¬

lerhand verdriessliehe wyttleuffigkheiten und verpiterung verhiietet

werden mögen , gnädig zuo verleiten oder uff mangel dessen Zuo den un-

parthyschen Lieben Rechten allerehist gelangen Zelassen ; Als mir dan

nit Zwyfflet Uewer G. ohne dis Jrer bywohnenden hohen prudent z nach

Zuo Sollicher verfuegung bereits g [ nädig ] intentioniert sye , Selbige

hiermit dienstlich versichernde , dass , Zuo dienst und jngenomnen g.

gefallen Uewer G. undt dero anbefolchen gottshuss Jch Jederwylen alle

Zuotragende occasiones Zuo ergryffen gemeint und entschlossen Verpli-

be , vermitels Göttlicher hilff und gnaden , deren ü . G. hieruff Zuo be-

stendiger Langwiriger gesundtheit und prosperitet hertzlich empfel-

chen , undt mich in Jre beharrliche gnädige gunsten und favor recomen-
diren thun " .

1) s . AH 128/228

Konzept - AH 98 , 218


	[Seite]
	[Seite]

